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1    bearbeitungsgebühr

Bearbeitungsgebühren werden als antragsgebühr

sowie als verlängerungsgebühr erhoben und nicht

auf das Entgelt für die Übernahme von Deckungen ange-

rechnet.

1.1 Die antragsgebühr wird bei Antragstellung er -

hoben und beträgt bei einem beantragten Darle-

hensbetrag zuzüglich Zinsen in Höhe von bis zu 

EUR 5.000.000,-- 1 ‰ und von dem EUR 5.000.000,--

übersteigenden Betrag - ‰, jedoch höchstens ins-

gesamt EUR 30.000,--.

Wird ein Antrag abgelehnt oder im Vorwege einer

Grundsatzzusage des Bundes zurückgezogen, wird

ein Teil der Antragsgebühr erstattet. Die Erstattung

beträgt, wenn mit den Untersuchungen zur Überprü-

fung der Wirtschaftlichkeit des Projektes und der

Finanzierungskonstruktion noch nicht be gonnen

wurde, drei Viertel, danach ein Viertel der Antrags-

gebühr. Erscheint ein eingereichter Antrag von vorn-

herein als aussichtslos, so wird die Bearbeitungsge-

bühr nicht erhoben oder – falls sie schon gezahlt

wurde – voll erstattet. Wird ein Antrag erst nach

Erteilung einer Grundsatzzusage des Bundes zurück-

gezogen, erfolgt keine Erstattung.

1.2 Grundsatzzusagen werden üblicherweise auf sechs

Monate befristet und können auf Antrag jeweils um

maximal sechs Monate verlängert werden. Das erste

Jahr der Grundsatzzusage ist durch die Antragsge-

bühr abgegolten. Für weitere Verlängerungen wird

jeweils eine verlängerungsgebühr in Höhe von

50 % der Antragsgebühr erhoben. Bemessungs-

grundlage ist jeweils der Darlehensbetrag zuzüglich

Zinsen zum Zeitpunkt der Verlängerung.
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2    grundlagen 

     für die berechnung von entgelten 

     für die übernahme von garantien

2.1 Für die Übernahme von Garantien ist ein Entgelt zu

entrichten, dessen Höhe im Wesentlichen von den

nachstehend genannten risikobestimmenden Fak -

toren abhängt: Darlehensbetrag, Auszahlungs- und 

Tilgungsbestimmungen (Risikolaufzeit), Währung

der zu deckenden Forderung, Länderkategorie, Pro-

jektkategorie für private Kreditnehmer bzw. Katego-

rie für staatliche Kreditnehmer.

2.2 bemessungsgrundlage für die Entgeltberech-

nung ist der gedeckte Darlehensbetrag ohne Zinsen.

2.3 Bei den nachfolgend aufgeführten Deckungen wird

ein von den jeweiligen Länderrisiken abhängiges

Entgelt erhoben. Es gibt acht länderkategorien

(lk), die von LK 0 (sehr geringe Risiken, geringstes

Entgelt) bis LK 7 (stark erhöhte Risiken, höchstes 

Entgelt) reichen.

2.4 Entscheidend für die Entgeltberechnung ist die zum

Zeitpunkt der Deckungsübernahme geltende Einstu-

fung in die Länderkategorie. Besteht eine Grundsatz-

zusage und kommt es zu einer verschlechterung

der länderkategorie, bleibt der Bund an die 

günstigere Entgeltkategorie während der laufenden

Be fristung der Grundsatzzusage gebunden. Eine Ver-

besserung der Entgeltkategorie wird unmittelbar für

die Deckungsübernahme wirksam.

2.5 Bei Garantien wird ferner nach dem status des

schuldners/garanten differenziert. Es gibt fünf

projektkategorien für private kreditnehmer

(pk), die von PK 1 (sehr geringe Risiken, geringstes

Entgelt) bis PK 5 (stark erhöhte Risiken, höchstes 

Entgelt) reichen.

Die einstufung in eine projektkategorie für

private kreditnehmer bleibt für die dauer

einer grundsatzzusage gültig, d.h. im Regelfall

für jeweils sechs Monate.

Daneben bestehen zwei kategorien für staatli-

che kreditnehmer (sk), wobei der Kategorie SK 1

die Vorhaben zuzuordnen sind, in denen das jewei-

lige ausländische Finanzministerium oder die aus-

ländische Zentralbank als Schuldner oder Garant

auftritt, während Projekte mit sonstigen staatlichen

Garanten oder Schuldnern (bspw. Bergbauministe-

rien, Energieministerien etc.) in die Kategorie SK 2

fallen.

2.6 Ein mindestentgelt wird nicht erhoben.
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3.3 Entgeltsätze

3.3.1 Bemessungsgrundlage für die Entgeltberechnung

ist der gedeckte Darlehensbetrag ohne Zinsen.

3.3.2 In die für die jeweilige Länderkategorie bzw. Pro-

jektkategorie gültige Formel gemäß Tabelle 1

(staatliche Kreditnehmer und/oder Garanten)

bzw. gemäß Tabelle 2 (private Kreditnehmer und/

oder Garanten) ist die gemäß 3.2 ermittelte Risi-

kolaufzeit (RLZ) in Jahren einzusetzen. Bei der

Berechnung des Entgeltsatzes ist auf zwei Nach-

kommastellen kaufmännisch zu runden. Der Ent-

geltbetrag ergibt sich durch Multiplikation dieses

Entgeltsatzes mit dem gedeckten Darlehensbe-

trag. Die in den Tabellen 1 und 2 genannten Ent-

gelte beziehen sich auf eine 90 %-abdeckung

der politischen und der wirtschaftlichen

risiken.

Die in den Tabellen 1 und 2 genannten Entgeltsät-

ze unterstellen in den Ländern der Kategorien LK4

bis LK7 die bei Projektfinanzierungen übliche par-

tielle Externalisierung der Länderrisiken durch die

Steuerung der Zahlungsflüsse über drittlands -

treuhandkonten. Sofern eine entsprechende

Kontenstruktur nicht gegeben sein sollte, erfol -

gen Entgeltaufschläge, die auf Anfrage mitgeteilt

werden.

3.3.3 Auf politische Risiken beschränkte Deckungen

Im Falle der Beantragung einer Deckung, die auf

die politischen Risiken des zu finanzierenden 

Vorhabens beschränkt ist, kommen die in der Ta -

belle3 aufgeführten Entgeltsätze zu Anwendung.

3       entgeltsätze

3.1 Anwendungsbereich

Die Entgelte für Garantien werden nach den nach -

stehend angeführten Grundsätzen ermittelt. Alle

Angaben beziehen sich auf den Regelfall einer 

90%-Deckung.

3.2 Risikolaufzeit

3.2.1 Die Risikolaufzeit setzt sich zusammen aus der

rückzahlungszeit des kredites sowie gege-

benenfalls der halben vorlaufzeit. Die Vorlauf-

zeit wird bestimmt durch den Zeitraum, der zwi-

schen Auszahlungsbeginn und Beginn der Lauf-

zeit der ersten Tilgungsrate („starting point“) des

Kredites liegt. Tilgungsfreie Anlaufjahre („grace

periods“) sind, sofern anwendbar, nicht der Vor-

laufzeit, sondern der Rückzahlungszeit des Kredi-

tes zuzurechnen.

3.2.2 Im Regelfall erfolgt die Rückzahlung des Kredites

in gleich hohen Halbjahresraten. Bei von gleich

hohen Halbjahresraten abweichenden Rückzah-

lungsprofilen wird zunächst die durchschnittliche

gewogene Rückzahlungszeit ermittelt und dann

auf ein Rückzahlungsprofil in Halbjahresraten nor-

miert.
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                                       SK1                                       SK2

LK0/1                 0,095*RLZ+0,331                0,100*RLZ+0,348

LK2                      0,157*RLZ+0,244                0,165*RLZ+0,256

LK3                     0,270*RLZ+0,276               0,284*RLZ+0,290

LK4                     0,345*RLZ+0,295                0,362*RLZ+0,310

LK5                     0,383*RLZ+0,393                0,402*RLZ+0,413

LK6                     0,466*RLZ+0,588                0,489*RLZ+0,618

LK7                     0,549*RLZ+0,882                0,577*RLZ+0,926

SK1 = Finanzministerium oder Zentralbank

SK2 = sonstiger staatlicher Schuldner/Garant

tabelle 1:

berechnungsformeln für die entgeltsätze

bei staatlichen schuldnern/garanten

                                          PK1                                       PK2                                       PK3                                       PK4                                       PK5

LK0/1                    0,095*RLZ+0,331                0,190*RLZ+0,331                0,284*RLZ+0,331                0,379*RLZ+0,331                0,474*RLZ+0,331

LK2                         0,157*RLZ+0,244                0,257*RLZ+0,244                0,357*RLZ+0,244                0,457*RLZ+0,244                0,557*RLZ+0,244

LK3                         0,270*RLZ+0,276                0,370*RLZ+0,276                0,470*RLZ+0,276                0,570*RLZ+0,276                0,670*RLZ+0,276

LK4                         0,345*RLZ+0,295                0,445*RLZ+0,295                0,545*RLZ+0,295                0,645*RLZ+0,295                0,745*RLZ+0,295

LK5                         0,383*RLZ+0,393                0,483*RLZ+0,393                0,583*RLZ+0,393                0,683*RLZ+0,393                0,783*RLZ+0,393

LK6                        0,466*RLZ+0,588               0,566*RLZ+0,588               0,666*RLZ+0,588               0,766*RLZ+0,588               0,866*RLZ+0,588

LK7                        0,549*RLZ+0,882               0,649*RLZ+0,882               0,749*RLZ+0,882               0,849*RLZ+0,882               0,949*RLZ+0,882

PK1-5 = privater Schuldner

tabelle 2:

berechnungsformeln für die entgeltsätze bei privaten schuldnern/garanten

LK0/1                 0,095*RLZ+0,331

LK2                      0,157*RLZ+0,244

LK3                     0,270*RLZ+0,276

LK4                     0,288*RLZ+0,246

LK5                     0,306*RLZ+0,314

LK6                     0,372*RLZ+0,470

LK7                     0,439*RLZ+0,706

tabelle 3:

berechnungsformeln für die entgeltsätze

bei garantien für die isolierte 

indeckungnahme politischer risiken
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3.4 Fremdwährungen

Für Forderungsdeckungen, deren zugrunde liegender

Betrag nicht auf euro oder us-dollar lautet,

wird in folgenden Fällen ein Zusatzentgelt in Höhe

von 10% auf das jeweilige Entgelt erhoben:

@ Übernahme der Deckung in Euro;
Entschädigung in Euro mit Aufhebung 
der Kurslimitierung

@ Übernahme der Deckung in Fremdwährung;
Entschädigung in dieser Fremdwährung 
(in diesen Fällen wird auch das Entgelt in 
dieser Fremdwährung erhoben)

3.5 Entgelt für Verbriefungsgarantien

Bei Verbriefungsgarantien (Zustimmung des Bundes

zur Abtretung garantierter Finanzkreditforderungen

mit verbesserter Deckung gegenüber dem Zessio-

nar) wird einmalig in Abhängigkeit von der – bezo-

gen auf den Abtretungszeitpunkt – verbleibenden

Risikolaufzeit (RLZ) in Jahren ein Entgelt gemäß der

nachstehenden Formel erhoben:

0,01048 * RLZ + 0,03671

Der sich so ergebende Entgeltsatz in Prozent ist mit

dem gesamten unter der Verbriefungsgarantie abge-

tretenen Kreditbetrag zu multiplizieren. Das Entgelt

ist unabhängig von der Länderkategorie der gedeck-

ten Finanzkreditforderung; ein zusätzlicher Projekt-

zuschlag wird nicht erhoben. Bei der Berechnung

des Entgeltsatzes ist auf vier Nachkommastellen zu

runden.

4    erhebung des entgelts

4.1 Fälligstellung

Die Antragsgebühr bzw. die gegebenenfalls anfallen-

de Verlängerungsgebühr ist ebenso wie das Entgelt

sofort nach Zugang der entsprechenden Rechnung

fällig. Die Rechnungsstellung erfolgt nach schriftli-

cher Einreichung eines Antrags (bei Antrags- und

Verlängerungsgebühren) bzw. nach Aushändigung

der Deckungsurkunde (beim Entgelt).

4.2 Erhebung einer Verzugskostenpauschale 

(Mahngebühr)

Wird das in Rechnung gestellte Entgelt bei Fälligkeit

nicht entrichtet, wird mit der zweiten Mahnung

neben dem angemahnten Entgeltbetrag eine Ver-

zugskostenpauschale von EUR 10,-- und mit der 

dritten Mahnung eine Verzugskostenpauschale von

EUR 15,-- erhoben. Die Geltendmachung von Ver-

zugszinsen bleibt vorbehalten.
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4.3 Entgelterstattung

4.3.1 Stimmt der Bund einer Änderung des Inhalts oder

des Umfangs einer Garantie zu und ändert sich

hierdurch der Betrag der gedeckten Forderung

oder die Dauer des Risikos, erfolgt eine Neube-

rechnung des Entgelts. Sofern kein Gewährleis -

tungsfall eingetreten ist, werden sich aus der Neu-

berechnung ergebende Überzahlungen erstattet,

abzüglich einer Verwaltungskostenpauschale in

Höhe von 5% der Überzahlung, höchstens jedoch

EUR 2.500,--.

4.3.2 Zusätzlich zur Verwaltungskostenpauschale wird

eine Vorfälligkeitsgebühr erhoben, wenn die erste

Tilgungsfälligkeit eingetreten ist und der Entgelt-

erstattung eine vorzeitige Tilgung des Kredites

oder eine gemäß § 19 der Allgemeinen Bedingun-

gen zum Erlöschen der Deckung führende Verfü-

gung über die gedeckte Forderung zugrunde liegt.

Die Höhe der Vorfälligkeitsgebühr wird dabei

unter Berücksichtigung der noch ausstehenden

garantierten Kreditlaufzeit zum Zeitpunkt der Vor-

fälligkeit wie folgt ermittelt:

@ Bei einer verbleibenden Kreditlaufzeit nach
Vorfälligkeit in Höhe von bis zu einem Drittel
der ursprünglich garantierten Kreditlaufzeit
werden 10% des überbezahlten Betrages 
einbehalten.

@ Bei einer verbleibenden Kreditlaufzeit nach
Vorfälligkeit in Höhe von bis zu zwei Dritteln
der ursprünglich garantierten Kreditlaufzeit
werden 20% des überbezahlten Betrages 
einbehalten.

@ Bei einer verbleibenden Kreditlaufzeit nach
Vorfälligkeit in Höhe von über zwei Dritteln 
der ursprünglich garantierten Kreditlaufzeit
werden 30% des überbezahlten Betrages 
einbehalten.

4.3.3 Der Begriff der Kreditlaufzeit umfasst in diesem

Kontext den gesamten Auszahlungs- und Til-

gungszeitraum des Darlehens. Eine lediglich

50%ige Berücksichtigung des Auszahlungszeit-

raums – wie sie bei der Ermittlung der Risikolauf-

zeit vorgenommen wird (vgl. 3.2.1) – erfolgt nicht.

4.3.4 Ist der Bund von der Verpflichtung zur Entschädi-

gung befreit, gebührt ihm gleichwohl das Entgelt,

soweit es fällig geworden ist, bevor der Bund von

seiner Leistungsfreiheit Kenntnis erlangt hat.
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Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung unterstützt mit den Förderinstrumenten Exportkredit- und

Investitionsgarantien sowie Garantien für Ungebundene Finanzkredite die Auslands-

aktivitäten der deutschen Wirtschaft und sichert dadurch Wachstum und Arbeitsplätze. 

Hierfür übernimmt die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftliche und politische 

Risiken aus Exportgeschäften sowie politische Risiken bei Auslandsinvestitionen. 

Darüber hinaus können wirtschaftliche und politische Risiken von ungebundenen 

Finanzkrediten bei Projekten mit besonderem staatlichen Interesse abgesichert werden.

Mit der Geschäftsführung dieser Fördermaßnahmen hat die Bundesregierung ein 

Mandatarkonsortium, bestehend aus der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, beauftragt.

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Postadresse
Postfach 60 27 20
22237 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34 -94 51
Telefax: +49 (0)40/88 34 -94 99

investitionsgarantien@de.pwc.com
www.agaportal.de


